
Beschlussvorschlag:                                         
 
 

Satz 1 bleibt unverändert. 
  
Satz 2 erhält folgende Fassung: 
  
Durch die Verwaltung ist für folgende Vermögenshaushalte sicherzustellen, dass 

mindestens jeweils zwei Mio.€ pro Jahr für Brandschutzmaßnahmen an Schulen  und 
Kindereinrichtungen eingestellt werden. 
 
 


